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Versorgung von Asylwerber:innen bis 2004

• Zuständig für Versorgung war der Flüchtlingsfonds (gegründet von BMI und 
UNHCR) Kostentragung durch Bund (BMI)

• Kein Rechtsanspruch auf Versorgung und Unterbringung

• Erstes Asylgesetz tritt 1968 in Kraft und war bis 1991 gültig

• Bereits 1982 waren Kompetenzstreitigkeiten zwischen Bund und Ländern 
an der Tagesordnung

• Neben Traiskirchen werden Geflüchtete in ehemaligen Pensionen in den BL 
untergebracht

• Österreich sieht sich selbst bis in die später 1980er Jahre lediglich als 
Transitland
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Entwicklungen bis 2004 

• Rechnungshofbericht 1989 (veröffentlicht 1990)
=> Länder sind in der Pflicht, da es sich bei der Flüchtlingsbetreuung um 
fürsorgerechtliche Angelegenheiten handelt (Länderkompetenz)

• Bundesbetreuungsgesetz 1990 und 1991
weiterhin kein Rechtsanspruch

willkürliche Entlassungen und Aufnahmen aus der Bundesbetreuung

• 2003: Zivilrechtliche Klage (NGO Verbund und UNHCR) im Jahr 2000: 
Einklagen der Kosten einer afghan. Familie die 3 Jahre versorgt wurde, 
2003, OGH (1 Ob 272/02k) gibt in 3. Instanz recht –Gleichheitsgrundsatz
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Versorgung Anfang 2000er Jahre

• Großteil der Asylwerber:innen nicht staatlich versorgt

• nur 1/3 in Bundesbetreuung (Kostentragung BMI)

• Rund 1/3 obdachlos/Wohnungslos

• Rund 1/3 von NGOs, Pfarren versorgt

• Kein Rechtsanspruch auf Versorgung und Unterbringung

• willkürliche Aufnahmen und Entlassungen, Obdachlosigkeit

==> EU- Aufnahme RICHTLINIE 2003/9/EG DES RATES <==



22.3.2004
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EU - Aufnahme RL 2003/9/EG DES RATES 

• Durchsetzung einer einheitlichen Versorgung für hilfs- und schutzbedürftige Fremde soll 
gewährleistet werden 

• Verpflichtung, Asylwerbende ab dem Zeitpunkt der Asylantragstellung eine angemessene 
Unterkunft und Betreuung zur Verfügung zu stellen

•15a Grundversorgungsvereinbarung => Gliedstaatsvertrag zw. Bund und Länder

Herausforderung: jegliche Änderung braucht den Konsens von allen 10 Vertragspartner
am 1.5.2004 in Kraft getreten

•Grundversorgungsgesetz Bund 

•Grundversorgungsgesetze der Länder (8x)  und Vorarlberg (SH-Gesetz)

Meilenstein: Rechtsanspruch auf Versorgung im Asylverfahren, Krankenversicherung. (In 
GVV ist festgelegt, dass UMF in eigenen Wohneinheiten unterzubringen sind)



Ziele der Grundversorgungsvereinbarung

gemeinsame Maßnahmen zwischen Bund & Länder:

• bundesweite Vereinheitlichung der vorübergehenden Betreuung und 
Versorgung von Schutzsuchenden: Mindestversorgung (Unterkunft, 
Verpflegung, Krankenversicherung etc.) für hilfs- und schutzbedürftige 
Fremde

• definierte Aufgaben- und Kostenteilung (60:40) zwischen Bund und Länder 
im Sinne einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit

• faire Verteilung der Geflüchteten in Bezug auf die Bevölkerungsanzahl 
(Quote) und Vermeidung von einer regionalen Überbelastung

• Rechtssicherheit für Betroffene

• Bund-Länder-Koordinationsrat

• Landesflüchtlingsreferent:innenkonferenz

• Am 1.5.2004 in Kraft getreten



Aufgabenteilung zwischen Bund und Länder

• Grundversorgung Bund (seit 2020: https://www.bbu.gv.at/)
Bundesbetreuungsquartiere/Erstaufnahmestellen (z.b. Traiskirchen): 

während des Zulassungsverfahrens zuständig & für Dublin-Fälle 
erst mit Übernahme Zuweisung in die Länderversorgung

• Grundversorgung Länder
Betreutes Wohnen nach Zuweisung und Übernahme während des inhaltlichen 
Asylverfahrens:
• in organisierten Einrichtungen (auch Mobil betreutes Wohnen)
• Privatwohnungen

• Geflüchtete haben kein Mitspracherecht bei der Quartierszuweisung 
(Familienkonstellationen, medizinische Gründe werden in der Regel berücksichtigt) 

https://www.bbu.gv.at/


Quote

• wird 1x/Jahr vom BMF aktualisiert
• Berücksichtigt unterschiedliche

Parameter, insb. Bevölkerungsanzahl
• Quote beinhaltet alle Einrichtungen

der Länder- und 
Bundesgrundversorgung (dh auch
Bundes-GVS zählt in Landes-GVS)

• Quote Stand 07.06.2024



Personen GVS Anzahl

GVS ALLE 74.089

Vertriebene Ukraine 38.220

Subsidiär Schutzberechtigte 11.887

Asylwerber:innen 16.694 Davon 1.479 UMF

Asylberechtigte 4.173

§ 55/§ 57 384

Rkneg/AT NAG/ eingestellt 2.731



Zielgruppe der Grundversorgung

Zielgruppe dieser Vereinbarung, sind hilfs- und schutzbedürftige 
Fremde, die unterstützungswürdig sind. Hilfsbedürftig ist, wer den 
Lebensbedarf für sich und die mit ihm im gemeinsamen Haushalt 
lebenden unterhaltsberechtigten Angehörigen nicht oder nicht 
ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen kann und 
ihn auch nicht oder nicht ausreichend von anderen Personen oder 
Einrichtungen erhält



Zielgruppe der Grundversorgung

• Asylwerber:innen bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahren

• Subsidiär Schutzberechtigte (§8 AsylG)

• Asylberechtigte während der ersten vier Monate nach 
Asylanerkennung (§3 AsylG)

• Personen mit rechtskräftig negativem Ausgang des Asylverfahrens 
und Personen ohne Aufenthaltsrecht, wenn sie aus rechtlichen oder 
tatsächlichen Gründen nicht abschiebbar sind

• Personen mit bestimmtem Aufenthaltstitel aus 
berücksichtigungswürdigen Gründen (§ 55/§ 57)

• Vertriebene aus der Ukraine gemäß §62a AsylG (seit März 2022)



Leistungsumfang

• Unterkunft & Verpflegung (Selbst-, Teil- oder Vollversorgung) im organisierten Bereich

• Auszahlung Barleistungen im privaten Wohnen/organisierten Wohnen

• Krankenversicherung

• Bekleidungshilfe (€ 150/Jahr)

• Schulbedarf für Schüler:innen (€ 200/Jahr) bis zur Schulpflicht und verpflichtendes 
Kindergartenjahr

• IBB: Information, Beratung & Betreuung (in Wien: Beratungsstellen; Bundesländer: mobile 
Betreuung  (zu Beginn Betreuungsschlüssel 1:170 – 2024 1:140)

• Übernahme Fahrtkosten bei behördlichen Ladungen & Überstellungen

• Übernahme Kosten für Bildungsleistungen

• Übernahme Kosten medizinische Heilbehelfe (Brillen, Zahnersatz, ..)

• Überstellungen Leichnam/Begräbniskosten

• Übernahme Kosten im Rahmen eines Pflegeplatzes (maximal € 2.480)



Notquartiere => GVS Quartiere 2004

• Mit Einführung der Grundversorgung: Notwendigkeit der 
Schaffung einer großen Zahl an Plätzen 

• Quote/Verteilschlüssel von Geflüchteten auf Bundesländer bereits 
zu  Beginn in 15a Vereinbarung 
• Manche Bundesländer mussten schnell nachziehen 

• Umwandlung der Bundesbetreuungsquartiere um die 
Erstaufnahmezentren 

• Umwandlung der Notquartiere in Übergangs-Quartiere 

• Ausschreibung – GVS-Standards – am Anfang vor allem bauliche 
Standards in der Unterbringung aber kaum Standards in der 
Betreuung



Entwicklungen in der GVS

• Frage der Beauftragung der Grundversorgung in den Ländern -
Unterschiedliche Entwicklungen in den Bundesländern

• 2011 Angebote des MOBIL BETREUTEN WOHNENS (MoBeWo) in 
Wien
• Selbstbestimmung - Gestaltungsmöglichkeit

• integrationsermöglichend durch Wohnen in der Nachbarschaft

• Diskriminierungshemmend zB Queere Geflüchtete

• 2. Landesflüchtlingsreferent:innenkonferenz 2014 – Einigung auf 
Mindeststandards in der organisierten Unterbringung 





Finanzierung/Kostensätze

In organisierten Unterkünften

• 40 € Taschengeld pro Monat

• Vollverpflegung oder

• Verpflegungsgeld (nicht in GVV geregelt, 
variiert je nach Land)

• Unterkunftgeber:in erhält seit 2022
25 € Tagsatz bei Vollversorgung / 
Echtkostenabrechnung

• (2004: 17 € Tagsatz)

In privaten Unterkünften

Verpflegungsgeld:

• Erwachsene: 260 € (2004: 180 €)

• mj Kinder:     145 €  (2004:   80 €)

Mietzuschuss: 

• 165 € für Einzelpersonen     
(2004: 110 €)

• 330 € für Familien                   
(2004: 220 €)



Finanzierung Bundesländervergleich 
Bundesland Tagsatz Taschengeld Verpflegungsgeld SV TSV VV

Wien Echtkostenabrechnung ja € 6,50/Tag/Person x x x

NÖ* € 23,- Nur mit 

Vollversorgung

€ 7,-/Tag/Person x x

OÖ € 25,- Nur mit 

Vollversorgung

€ 7,- ERW/Tag

€ 5,- U18/Tag

x

Burgenland € 25,- Nur mit 

Vollversorgung

€ 7,- ERW/Tag

€ 3,50 bis € 7,- U18/Tag

x x x

Steiermark** € 25,-

Oder € 16,-

ja In TSV € 155,-/Monat

In   SV € 195,-/Monat

x x x

Kärnten*** € 25,-

Oder € 12,-

Nur mit 

Vollversorgung

€ 215,-/ERW/ Monat

€ 100,-/U18/Monat

x x

Salzburg € 25,- ja € 7,-/Tag/Person x x

Tirol € 25,- ja € 245,-/ERW/Monat

€ 145,-/U18/Monat

x x

Vorarlberg Echtkostenabrechnung ja € 260,-/ERW/Monat

€ 155,-/U18/Monat

x x



Meilenstein Erhöhter Betreuungsbedarf

• Beschluss im Koordinationsrat Juli 2008 – Schaffung von 
„Sonderbetreuungsplätzen“ (heute EBB) 
• EBB wird erst 2024 im Gesetz verankert  - bis dato reine Festlegung des KORates

• BMI und Koordinationsrat einigten sich auf grundsätzliche Merkmale, 
sowie demonstrative Aufzählung von Beeinträchtigungen als 
Zugangskriterien – bis heute unverändert !!

• Auslegung den Ländern vorbehalten: Unterschiede im Verständnis und 
Zugang bis heute

• EBB Plätze nicht in allen Bundesländern vorhanden !

• Schwieriger Zugang:  Fachärztliche Befundung nach Kriterien kaum 
vorhanden



Übersicht Bundesländer
Bundesland Tagsatz Betreuungsschlüssel (BS)

Wien Echtkostenabrechnung BS EBB: 1,25:10 (Richtwert)

NÖ € 40,50 bis  € 48,- Betreuungsschlüssel unklar

OÖ € 25,- plus Aufschlag für 3 Subkategorien

A + €   8,-, 

B + € 13,-

C + € 19,09/21,-

Kategorie A:  1-3h Betreuungsstunden

Kategorie B:      3h Betreuungsstunden

Kategorie C:       6h od. mehr Stunden

Burgenland € 25,- plus Aufschlag möglich, zwischen

+ € 10,- ,+ € 20,- bis max. € + € 40,-

Kein eigener Betreuungsschlüssel

Steiermark € 48,- BS & Vorgabe Betreuungsteam unklar

Kärnten € 48,- BS & Vorgabe Betreuungsteam unklar

Salzburg € 48,- BS & Vorgabe Betreuungsteam unklar

Tirol € 48,- Kein eigener Betreuungsschlüssel, aber SOB 

Team (Sonderbetreuung)

Psycholog:innen, DGKP, 

Sozialarbeiter:innen, ..)

Vorarlberg Echtkostenabrechnung BS & Vorgabe Betreuungsteam unklar



Meilenstein transparentes Realkostenmodell



Privat Wohnende in Grundversorgung

• Privatwohnende sind vergessene Gruppe der Grundversorgten bei 
Erhöhung der Kostenhöchstsätze:
• Verpflegungsgeld Erwachsene: 2004: € 180 

(Erhöhungen 2013/€ 200,-|2016/€ 215,- und 2022 auf € 260,-)
• Wien: Einzelperson erhält: € 425,-/Monat 

• Seit 2023 werden alle Sozialleistungen jährlich valorisiert (BMS/SH 
schon lange, nunmehr auch Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld, 
Pflegegeld etc) nur Tagsätze in der GVS für Privatwohnende nicht
• Anpassung dringend notwendig => ARMUTSFALLE

• ohne zivilgesellschaftliches Engagement private Unterbringung nicht 
möglich oder mit schweren Folgen (ORF Report) 

• privat Wohnhaft – in Wien 75-80% - Gros §8 AsylG.



Privat Wohnende in Grundversorgung

• NÖ und Wien wohnt 
überwiegende Teil privat

• Großteil organisiert

• Stand 3.6.24



Meilensteine – 20 Jahre Grundversorgung

• 2004: 1.5.2004 Grundversorgungsvereinbarung tritt in Kraft

• 2008: Kriterien für erhöhten Betreuungsbedarf (EBB) festgelegt

• 2012: Erhöhung Tagsätze Unterbringung und individuelles Wohnen

• 2014: Mindeststandards Unterbringung und IBB festgelegt

• 2015/16: Erhöhung Tagsätze Unterbringung und individuelles Wohnen

• 2020: BBU Bundesbetreuung (weg von gewinnorientierten 
Unternehmen, Kinderschutzkonzept, LGBTIQ-Beauftragte)

• 2022: Erhöhung Tagsätze Regelbetreuung (ERW) und individuelles Wohnen

• 2023: Transparentes Realkostenmodell Stadt Wien/BMI

• 2024: Erhöhung Tagsätze UMF, EBB und Pflegeplatz (in Umsetzung)



Bruchstellen in der Grundversorgung –
Veränderung möglich?



GVS

Quote – faire Verteilung

Einstimmigkeitsprinzip bei 
Beschlüssen (15a Charakter)

Fehlende (Kapazitäten)Planung: 
keine Gesamtstrategie der 
Länder mit dem Bund

Sachlichkeit und Objektivität
(Politische) Hürden bei der 
Eröffnung von neuen Quartieren

Bruchstelle - Bund/Länder



Bruchstellen

1) Finanzierung: keine Valorisierung eingebettet, Kostenhöchsätze auf Basis von 
Verhandlungen festgelegt – nicht auf Basis von Kalkulationen

Kostenhöchstsätze die seit 2004 nicht erhöht wurden: Taschengeld, 
Bekleidungsgeld, Schulgeld, Kostensatz für Deutschkursbudget für UMF

=> Ausrollen des transparenten Realkostenmodells auf alle BL

2) Reformbedarf 
- keine einheitliche Ausgestaltung (Stichwort Freibetragsregelung neu    
Vertriebene, Auszahlungsmodalitäten, Betreuungsstandards u.a.)
- Räumliche Verteilung (Quote) funktioniert nicht
- Mindeststandards sind veraltet (Kinderschutz, EBB etc.)
- Erstaufnahme- und Zuweisungsprozesse haben Reformbedarf

=> Evaluierung notwendig

=> Anschluss an Regelsysteme 



Bruchstellen

3) Durchschnittlich lange Dauer der Asylverfahren (beschränkter Zugang zum 
Arbeitsmarkt, Strukturlosigkeit führt zu Hoffnungslosigkeit/Resignation; große 
psychische Belastung) 

=> Verkürzte Entscheidungsfristen, schnellere Verfahren

4) GVS ist Inaktivitätsfalle

=> Integration ab Tag 1 –(gesamtheitlich: Wohnen, Bildung, Sprache, Gesundheit 
und Arbeitsmarkt) und systematischer Anschluss an Integrationsangebote

=> Arbeitsmarktzugang: Arbeitsmarktzugang für alle Asylsuchenden ab 
Zulassung zum Asylverfahren

Erhöhung der Zuverdienstgrenze bzw. Ansparmodell bei 
Selbsterhaltungsfähigkeit



Bruchstellen

6)   GVS für vorübergehende Unterbringung während des Asylverfahren 
konzipiert, nicht für eine Dauerunterbringung von Personen mit 
Schutzstatus und Arbeitsmarktzugang

=> Überführung in Sozialhilfe/Mindestsicherung

7)   Rechtsschutz verbessern 

=> effektiver Rechtsschutz für alle Zielgruppen der Grundversorgung
Ausstellung von Bescheiden bei Leistungszuerkennung, -einstellung 
oder -reduzierungen



Danke für die Aufmerksamkeit !

DSAin Dani Krois
Büroleitung

Stabstelle Ukraine Flüchtlingskoordination
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